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Ra. Haydar EROL als Verteidiger des tatverdächtigen Erdogan AKHANLI, zurzeit in Haft aufgrund des Ermittlungsverfahrens der Oberstaatsanwaltschaft Istanbul (zuständig gemäß § 250 der StPO) vom 23.08.2010, Ermittlungsnummer 1993/37, trug in seinem Antrag vom 23.08.2010, bezugnehmend auf das Identifizierungsprotokoll vom 13.08.2010, das dem Antrag beigefügt ist, vor, dass die Beweislage sich grundlegend geändert habe, dass der dringende Tatverdacht nicht mehr bestehe, dass die Festnahme für den Fall der Unschuld seines Mandanten eine ungerechte Festnahme darstelle. Ferner beantragte er, auch den in seinem Antrag vom 17.08.2010 vorgetragenen Sachverhalt zu berücksichtigen und seinen Mandanten aus der Haft zu entlassen.
Die schriftliche Stellungnahme der Staatsanwaltschaft liegt vor.
Der Antrag und die Akte wurden geprüft.
DAS NOTWENDIGE WURDE ERÖRTERT:

Es wurde festgestellt, dass Ra. Haydar EROL als Verteidiger des tatverdächtigen Erdogan AKHANLI, zurzeit in Haft aufgrund des Ermittlungsverfahrens der Oberstaatsanwaltschaft Istanbul (zuständig gemäß § 250 der StPO) vom 23.08.2010, Ermittlungsnummer 1993/37, in seinem Antrag vom 23.08.2010, bezugnehmend auf das Identifizierungsprotokoll vom 13.08.2010, das dem Antrag beigefügt ist, vorgetragen hat, dass die Beweislage sich grundlegend geändert habe, dass der dringende Tatverdacht nicht mehr bestehe, dass die Festnahme für den Fall der Unschuld seines Mandanten eine ungerechte Festnahme darstelle, und er beantragt hat, auch den in seinem Antrag vom 17.08.2010 vorgetragenen Sachverhalt zu berücksichtigen und seinen Mandanten aus der Haft zu entlassen.
Ferner wurde festgestellt, dass der Verteidiger auch vorher mit seinem Antrag vom 17.08.2010 bei der 10. Großen Strafkammer Istanbul (zuständig gemäß § 250 der StPO) gegen den Haftbefehl vom 10.08.2010, Geschäftszeichen: 2010/88, eine Haftbeschwerde eingelegt hat, dass die 10. Große Strafkammer Istanbul (zuständig gemäß § 250 der StPO) mit dem Beschluss vom 20.08.2010, Beschluss-Nr. 2010/735, die Haftbeschwerde abgelehnt und gegen den tatverdächtigen Erdogan AKHANLI die Fortsetzung der Haft angeordnet hat.
BESCHLUSS:

Nach der Überprüfung der Aktenlage wird dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend Folgendes beschlossen:
Nach Art und Eigenschaft der dem tatverdächtigen Erdogan AKHANLI vorgeworfenen Straftat sowie unter Berücksichtigung der gegen den tatverdächtigen vorliegenden Beweislage wird der Antrag des Verteidigers Ra. Haydar EROL vom 23.08.2010, seinen Mandanten aus der Haft zu entlassen, ABGELEHNT.
Die Fortsetzung der Haft wird angeordnet.
Eine Ausfertigung des Beschlusses wird der Staatsanwaltschaft zugestellt.
Der Beschluss und die Gerichtsakte werden zur weiteren Veranlassung an die Staatsanwaltschaft zurückgeschickt. 24.08.2010
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